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Korea
Wesentliche Indikatoren

Korea OECD

Durchschnittsverdienst KRW (Mio.) 38,50 45,49

USD 36 100 42 700

Öffentliche Rentenausgaben in % des BIP 2,1 7,8

Lebenserwartung bei Geburt 81,3 79,9

im Alter von 65 Jahren 19,5 19,1

Bevölkerung  über 65 Jahre in % der Bevölkerung 
im Erwerbsalter

17,9 25,5
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Anspruchskriterien

Die Rente kann derzeit bei einer Versicherungsdauer von mindestens zehn Jahren ab 
dem Alter von 60 Jahren in Anspruch genommen werden. Ab dem Alter von 55 Jahren kann 
eine Frührente mit Abschlägen bezogen werden.

Das Regelrentenalter wird bis 2033 schrittweise auf 65 Jahre angehoben. In der Modell-
rechnung wird von einem langfristigen Rentenalter von 65 Jahren und einer Anhebung des 
Frühverrentungsalters von 55 auf 60 Jahre ausgegangen.

Rentenberechnung

Verdienstabhängige Rente

Nach 40 Beitragsjahren belief sich die Lohnersatzquote der Rente im Jahr 2012 auf 
48% des Arbeitsverdiensts; sie wurde zwischen 2009 und 2012 um 0,5% pro Jahr reduziert 
und wird weiter verringert werden, um dann 2028 schließlich 40% zu erreichen. Die 
Verdienstmessgröße setzt sich zusammen aus dem durchschnittlichen, entsprechend 
dem Lohnwachstum aktualisierten individuellen Lebensarbeitsverdienst und dem 
Durchschnittsverdienst der Mitglieder der staatlichen Rentenversicherung während der 
letzten drei Jahre, der entsprechend der Preisentwicklung aufgewertet wird (A-Wert). Die 
Beitragsbemessungsgrenze liegt bei 3,89 Mio. KRW monatlich, was 206% des A-Werts im 
Jahr 2012 entspricht. (A-Wert im Jahr 2012 = 1 891 771 KRW).

Die Rente ist auf maximal 100% des individuellen Verdiensts begrenzt. Sie wird nach 
dem Renteneintritt an die Preisentwicklung angepasst. Personen ab 60 Jahren entrichten 
keine Rentenversicherungsbeiträge und können keine zusätzlichen Rentenansprüche mehr 
erwerben.

Grundrente

Etwa 70% der Personen ab dem Alter von 65 Jahren haben Anspruch auf die bedürf-
tigkeitsabhängige „Grundrente“. Diese Rente umfasst einen Pauschalbetrag von 5% jährlich, 
berechnet anhand des Dreijahres-Durchschnittsverdiensts der Mitglieder der staatlichen 
Rentenversicherung. Die Leistung wird entsprechend dem Einkommen und Vermögen der 
älteren Personen stufenweise verringert. Bei Paaren beträgt der Rentensatz für jede Person 
80% des Satzes für Alleinstehende.

Korea: Rentensystem  
im Jahr 2012

Die staatliche Rentenversicherung 
wurde in Korea erst vor relativ kurzer 
Zeit eingeführt. Es handelt sich um ein 
verdienstabhängiges, progressives 
System, bei dem sich die Leistungen 
sowohl nach dem individuellen 
Arbeitsentgelt als auch nach dem 
Durchschnitt der Arbeitsentgelte aller 
Versicherten richten.
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Abweichende Erwerbsbiografien

Frühverrentung

Bei einer für das Jahr 2013 geplanten Anhebung des Regelrentenalters von 60 auf 65 Jahre 
wird unterstellt, dass sich das Frührentenalter ebenfalls von 55 auf 60 Jahre erhöhen wird. Bei 
einem Renteneintritt mit 60 Jahren wird die Frührente dann 70% der normalen Altersrente 
betragen. Mit jedem Jahr steigt sie um 6%, so dass ein Versicherter, der mit 64 Jahren in Rente 
geht, Anspruch auf 94% der vollen Altersrente haben wird.

Spätverrentung

Durch Spätverrentung können die Rentenanwartschaften erhöht werden. Die Rente 
steigt um 7,2% pro Jahr, und der Renteneintritt kann um maximal fünf Jahre, bis zum Alter 
von 70 Jahren, hinausgeschoben werden. Jeder Rentner, der jünger als 65 Jahre ist, kann die 
Spätverrentung einmal beantragen.

Falls die Arbeitsentgelte der Rentner im Alter von 60-64 Jahren das Durchschnitts- 
entgelt der Versicherten insgesamt übertreffen, beträgt die mit 60 Jahren ausgezahlte Rente 
50% einer vollen Altersrente, wobei die Leistungen mit jedem zusätzlichen Jahr der Erwerbs-
tätigkeit um 10% erhöht werden; dies nennt sich die „aktive Altersrente“. Erwerbstätige 
Rentnerinnen oder Rentner im Alter von 60-64 Jahren haben somit die Wahl zwischen der 
„Spätverrentung“ und der „aktiven Altersrente“.

Kindererziehungszeiten

Personen, die nicht erwerbstätig sind, weil sie Kinder erziehen, können die Freistellung 
von der Beitragszahlung beantragen und für den beantragten Zeitraum von der Beitrags-
zahlung befreit werden. Sie können die Versicherungszeit später erhöhen, indem sie die 
fehlenden Beiträge nach Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit selbst einzahlen.

Eine versicherte Person, die nach dem 1. Januar 2008 ein Kind bekommt, kann Renten-
ansprüche erwerben (dies gilt ab dem zweiten Kind). Es werden Rentenansprüche von  
12-50 Monaten gewährt, je nach Anzahl der ab diesem Stichtag geborenen Kinder.

Arbeitslosigkeit

Arbeitslose können die Freistellung von der Beitragszahlung beantragen und für 
die von ihnen beantragte Dauer von der Beitragszahlung befreit werden. Sie können die 
Versicherungszeit später erhöhen, indem sie die fehlenden Beiträge nach Wiederaufnahme 
der Erwerbstätigkeit selbst einzahlen.
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Ergebnisse des Rentenmodells: Korea
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt,
Anteil des durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt,
Anteil des durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt,
Anteil des durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt,
Anteil des durchschnittlichen Arbeitsentgelts

BruttoNetto

GrundrenteVerdienstabhängige Rente

Männer  
Frauen (falls abweichend)

Median-
verdiener

Individuelles Arbeitsentgelt, Vielfaches vom Durchschnitt

0,5 0,75 1 1,5 2

Relatives Bruttorentenniveau 36,0 29,6 34,6 39,6 43,8 43,8

(in % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)

Relatives Nettorentenniveau 41,1 33,9 39,5 45,2 49,9 49,9

(in % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)

Bruttoersatzquote 43,9 59,2 46,1 39,6 29,2 21,9

(in % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)

Nettoersatzquote 49,1 64,8 51,2 45,2 34,2 26,3

(in % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)

Bruttorentenvermögen 7,9 10,6 8,3 7,1 5,2 3,9

(Vielfaches des individuellen Bruttoarbeitsentgelts) 9,2 12,4 9,6 8,3 6,1 4,6

Nettorentenvermögen 7,8 10,6 8,2 7,0 5,2 3,9

(Vielfaches des individuellen Bruttoarbeitsentgelts) 9,1 12,3 9,6 8,2 6,0 4,5

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932909181
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